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1. Bundesregierung beschließt 
(Corona-)Konjunktur-Programm 
 

Mit einem 57 Seiten umfassenden Eck-

punktepapier, das der Koalitionsaus-

schuss am 3.6.2020 vorstellte, will die 

Bundesregierung die Konjunktur wieder 

ankurbeln, Arbeitsplätze erhalten und die 

Wirtschaftskraft Deutschlands stärken. 

Die für Steuerpflichtige wichtigsten 

Punkte sollen nachfolgend auszugsweise 

aufgezeigt werden.  

 

Die Umsatzsteuersätze sollen zur Stär-

kung der Binnennachfrage befristet vom 

1.7.2020 bis zum 31.12.2020 von 19 % 

auf 16 % und von 7 % auf 5 % gesenkt 

werden. Der reduzierte Steuersatz von 16 

% bzw. 5 % ist für Umsätze anzuwenden, 

die ab In-Kraft-Treten der Änderungs-

vorschrift – also nach dem 30.6.2020 – 

ausgeführt werden. Ab dem 1.1.2021 

sind dann wieder die Steuersätze von 19 

% bzw. 7 % anzuwenden (wenn der Ge-

setzgeber keine andere Regelung trifft). 

Der Zeitpunkt der Ausführung hängt von 

der Art des Umsatzes ab: 

 

 Lieferungen und innergemein-

schaftliche Erwerbe gelten im Zeit-

punkt der Verschaffung der Verfü-

gungsmacht an den Erwerber als aus-

geführt. 

 Bei Werklieferungen bestimmt der 

Zeitpunkt der Abnahme durch den Er-

werber den Ausführungszeitpunkt. 

 Für Dienstleistungen (z. B. Beförde-

rungen, Beratungen, Reparaturen) be-

stimmt das Leistungsende über den 

Leistungszeitpunkt. 

 Die unentgeltliche Verwendung für 

unternehmensfremde Zwecke wird zu 

dem Zeitpunkt ausgeführt, zu dem die 

fiktive Leistung erfolgt. 

 

mailto:oldenburg@kgjw.de


 K ∙G ∙ J ∙W 
  K lemm, Giesemann & Partner  

 Steuerberatungsgesellschaft mbB 

 

Seite 2 von 10 

Dipl.-Kaufmann  
Joachim Klemm ** 
Wirtschaftsprüfer 
Steuerberater 
 
 
Dipl.-Kaufmann (FH) 
Eckhardt Giesemann *** 
Steuerberater 
 
 
Dipl.-Finanzwirt (FH) 
Stefan Dierkes, M.R.F * 
Rechtsanwalt, FA für Steuerrecht, 
FA für Handels- und Gesell-
schaftsrecht, Steuerberater, verei-
digter Buchprüfer 

 
 
Rainer Wallschlag 
Steuerberater 
 
 
Ingo Tietjen*** 
Steuerberater 

angestellt gem. § 58 StBerG  
 
 
 
 
 
 
 

Sitz der Gesellschaft: 
26125 Oldenburg 
Wilhelmshavener  
Heerstrasse 50 
T: 0441 / 923100 – 0 
F: 0441 / 923100 – 99 
e-mail: oldenburg@kgjw.de 

 
Zweigstelle 
26817 Rhauderfehn 
Untenende 62 b 
T:  04952 / 56 19  
F:  04952 / 67 77 
e-mail: rhauderfehn@kgjw.de 
 
Zweigstelle: 
26789 Leer 
Heisfelder Straße 81 
T: 0491 / 91 20 698-0 
F: 0491 / 91 20 698-99  
e-mail: leer@kgjw.de 
 
 
www.KGJW.de 
kanzlei@kgjw.de 
 
 
eingetragen im  
Partnerschaftsregister  
des Amtsgerichts  
Hannover Nr. 200534 
 
 

 

*** Fachberater Gesundheitswesen  
     IBG / HS Bremerhaven 
 
 

Kooperationen: 
* Rechtsanwalt in Kranz & Kollegen  
Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Olden-
burg 
 
** Wirtschaftsprüfer in  
ACUS Klemm & Partner mbB Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft, Oldenburg 

 

 

Wann die vertraglichen Vereinbarungen 

abgeschlossen oder die Rechnungen ge-

stellt werden bzw. die Vereinnahmung 

des Entgelts erfolgt, ist für die Frage, 

welcher Steuersatz – 19 % oder 16 % 

bzw. 7 % oder 5 % – anzuwenden ist, 

ohne Bedeutung. 

 

Bitte beachten Sie! Besondere Regelun-

gen gelten bei Anzahlungen, Ist-Versteu-

erung, Abrechnung von Teilleistungen, 

Dauerleistungen und bei Änderungen der 

Bemessungsgrundlagen nach dem 

30.6.2020 und dem 1.1.2021. Besondere 

Regelungen gelten auch für die Gastro-

nomie. Für sie wurde der Umsatzsteuer-

satz für Speisen ab dem 1.7.2020 von 19 

% auf 7 % abgesenkt. Die Reduzierung 

legte der Gesetzgeber für ein Jahr – also 

bis zum 30.6.2021 – fest. Nachdem die 

allgemeine Absenkung des Umsatzsteu-

ersatzes von 7 % auf 5 % erfolgt, wird der 

Prozentsatz von 5 % auch für Gastrono-

men bis 31.12.2020 gelten. Ab dem 

1.1.2021 bis zum 30.6.2021 kommt dann 

für Speisen der reduzierte Steuersatz von 

7 % zum Tragen. Ab dem 1.7.2021 steigt 

der Umsatzsteuersatz wieder auf den Re-

gelsatz von 19 %, wenn der Gesetzgeber 

keine andere Regelung trifft. 

 

Unternehmen mit Bargeldgeschäften, die 

elektronische Registrierkassen im Ein-

satz haben, müssen diese entsprechend 

angepasst/umgerüstet haben, wenn die 

Umsatzsteuersätze ab dem 1.7.2020 und 

dann ab dem 1.1.2021 zeitgerecht und 

richtig berechnet werden sollen.  

 

Eine branchenübergreifende Überbrü-

ckungshilfe soll die durch die Corona-

Pandemie bedingten Umsatzausfälle lin-

dern und für die Monate Juni bis Au-

gust 2020 aufgelegt werden. Bei der 

Überbrückungshilfe soll den Gegeben-

heiten der besonders betroffenen Bran-

chen Rechnung getragen werden. 

 

Antragsberechtigt sind Unternehmen, de-

ren Umsätze Corona-bedingt in April und 

Mai 2020 um mindestens 60 % gegen-

über April und Mai 2019 rückgängig ge-

wesen sind und deren Umsatzrückgänge 

in den Monaten Juni bis August 2020 um 

mindestens 50 % fortdauern. Bei Unter-

nehmen, die nach April 2019 gegründet 

worden sind, sind die Monate November 

und Dezember 2019 heranzuziehen. Er-

stattet werden bis zu 50 % der fixen Be-

triebskosten bei einem Umsatzrückgang 

von mindestens 50 % gegenüber dem 

Vorjahresmonat. Bei einem Umsatzrück-

gang von mehr als 70 % können bis zu 

80 % der fixen Betriebskosten erstattet 

werden. Der maximale Erstattungsbetrag 

beträgt 150.000 € für drei Monate. Bei 

Unternehmen mit bis zu fünf Beschäftig-

ten soll der Erstattungsbetrag 9.000 € und 

bei Unternehmen mit bis zu 10 Beschäf-

tigten 15.000 € nur in Ausnahmefällen 

übersteigen.  

 

Die geltend gemachten Umsatzrück-

gänge und fixen Betriebskosten sind 

durch einen Steuerberater oder Wirt-

schaftsprüfer zu prüfen und zu bestä-

tigen. Überzahlungen müssen zurücker-

stattet werden. 

 

Die Antragsfristen enden jeweils spä-

testens am 31.8.2020 und die Auszah-

lungsfristen am 30.11.2020. Inwieweit es 

bei diesen Fristen bleibt, muss aus orga-

nisatorischen Gründen infrage gestellt 

werden. 

 

Des Weiteren stehen folgende Verbesse-

rungen auf der Agenda:  

 

 Die Planungen sehen einen einmali-

gen Kinderbonus von 300 € pro Kind 

für jedes kindergeldberechtigte Kind 

vor, der mit dem Kinderfreibetrag ver-

rechnet wird. 

 Der Entlastungsbeitrag für Allein-

erziehende von derzeit 1.908 € soll 
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für die Jahre 2020 und 2021 auf 4.000 

€ angehoben werden. 

 Der vereinfachte Zugang in die 

Grundsicherung für Arbeitsuchende 

(SGB II) wird über die bisherige Gel-

tungsdauer hinaus bis zum 30.9.2020 

verlängert. 

 Die Sozialversicherungsbeiträge 

werden bei maximal 40 % stabilisiert. 

 Der steuerliche Verlustrücktrag 

wird für die Jahre 2020 und 2021 auf 

maximal 5 Mio. € bzw. 10 Mio. € (bei 

Zusammenveranlagung) erweitert.  

 Eine degressive Abschreibung 

(AfA) mit dem Faktor 2,5 gegenüber 

der derzeit geltenden linearen AfA 

und maximal 25 % pro Jahr für be-

wegliche Wirtschaftsgüter des Anla-

gevermögens soll für die Steuerjahre 

2020 und 2021 eingeführt werden. 

 Klein- und Mittelbetriebe (KMU), die 

ihr Ausbildungsplatzangebot 2020 

im Vergleich zu den drei Vorjahren 

nicht verringern, können für jeden neu 

geschlossenen Ausbildungsvertrag 

eine einmalige Prämie in Höhe von 

2.000 € erhalten. Erhöhen sie ihr An-

gebot, erhalten sie für die zusätzlichen 

Ausbildungsverträge 3.000 €.  

 Die Förderung des Bundes über die 

sog. Umweltprämie wird verdoppelt. 

Bis zu einem Nettolistenpreis des E-

Fahrzeugs von bis zu 40.000 € steigt 

z. B. die Förderung des Bundes von 

3.000 auf 6.000 €. Diese Maßnahme 

ist befristet bis zum 31.12.2021. Die 

Hersteller-Prämie bleibt davon unbe-

rührt. 

 Kaufpreisgrenze: Mit dem sog. Jah-

ressteuergesetz 2020 wurde eine neue 

Regelung eingeführt. Danach kommt 

für Fahrzeuge, die nach dem 

31.12.2018 und vor dem 1.1.2031 an-

geschafft werden, anstelle der 1-%- o-

der 0,5-%-Regelung eine 0,25-%-Re-

gelung zum Tragen, wenn das Fahr-

zeug gar keine Kohlendioxidemission 

verursacht und der Bruttolistenpreis 

nicht mehr als 40.000 € beträgt. Diese 

Kaufpreisgrenze von 40.000 € wird 

auf 60.000 € erhöht. 

 

Bitte beachten Sie! Die gesetzlichen 

Grundlagen zu dem Konjunkturpro-

gramm müssen noch geschaffen werden. 

Dadurch können sich Änderungen im 

Detail ergeben. Neben den vorher ange-

deuteten Maßnahmen plant die Bundes-

regierung noch eine Vielzahl an weiteren 

Förderungen. Über die einzelnen – für die 

Steuerpflichtigen – relevanten Themen 

halten wir Sie immer über dieses Infor-

mationsschreiben auf dem Laufenden. 

 

 

2. Steuerbefreiung für Zu-
schüsse zum Kurzarbeitergeld und 
Saison-Kurzarbeitergeld 
 

Viele Arbeitgeber stocken das Kurzarbei-

tergeld ihrer Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter auf. Zuschüsse des Arbeitgebers 

zum Kurzarbeitergeld sind nach gelten-

der Rechtslage steuerpflichtiger Arbeits-

lohn. Im Sozialversicherungsrecht rech-

nen die Zuschüsse bis zu 80 % des letzten 

Nettogehalts nicht zum Arbeitsentgelt 

und sind daher beitragsfrei.  

 

Entsprechend der sozialversicherungs-

rechtlichen Behandlung werden Zu-

schüsse des Arbeitgebers zum Kurzar-

beitergeld und zum Saison-Kurzarbei-

tergeld bis 80 % des Unterschiedsbe-

trags zwischen dem Soll-Entgelt und 

dem Ist-Entgelt steuerfrei gestellt. Die 

Steuerbefreiung gilt für Zuschüsse, die 

für Lohnzahlungszeiträume, die nach 

dem 29.2.2020 beginnen und vor dem 

1.1.2021 enden, geleistet werden.  

 

Der bis zum In-Kraft-treten der Gesetzes-

änderung vorgenommene Lohnsteuerab-

zug, bei dem von einer Steuerpflicht ent-

sprechender Zuschüsse auszugehen war, 

ist vom Arbeitgeber grundsätzlich zu 

korrigieren. Kann der Arbeitgeber den 

Lohnsteuerabzug nicht mehr korrigieren, 
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weil das Dienstverhältnis zwischenzeit-

lich beendet worden ist, erfolgt eine Kor-

rektur im Rahmen der Veranlagung zur 

Einkommensteuer.  

 

  

3. Lohnersatz wegen Schul- und 
Kitaschließung verlängert 
 

Durch die Schul- und Kitaschließungen 

wegen des Corona-Virus sind auch Eltern 

mit kleinen Kindern vor besondere Her-

ausforderungen gestellt. Dafür hat die 

Bundesregierung ein Maßnahmenpaket 

zusammengestellt, nachdem Eltern einen 

Anspruch auf Entschädigung in Höhe 

von 67 % des monatlichen Nettoeinkom-

mens (maximal 2.016 €) für bis zu sechs 

Wochen haben.  

 

Der Anspruch auf Lohnfortzahlung 

wurde nunmehr verlängert, wenn Mütter 

und Väter ihre Kinder zuhause betreuen 

müssen und deshalb nicht arbeiten gehen 

können. Demnach wird die Dauer der 

Lohnfortzahlung von sechs auf bis zu 

zehn Wochen für jeden Sorgeberech-

tigten ausgeweitet. Für Alleinerziehende 

wird der Anspruch auf maximal 20 Wo-

chen verlängert. Der Maximalzeitraum 

kann über mehrere Monate verteilt wer-

den. Voraussetzung dafür ist: 

 dass die erwerbstätigen Eltern Kinder 

unter 12 Jahren zu betreuen haben, 

weil eine Betreuung anderweitig nicht 

sichergestellt werden kann, 

 dass Gleitzeit- beziehungsweise 

Überstundenguthaben ausgeschöpft 

sind. 

 

Die Auszahlung übernimmt der Arbeit-

geber, der bei der zuständigen Landesbe-

hörde einen Erstattungsantrag stellen 

kann. 

 

 

4. Verbesserungen beim Eltern-
geld 
 

Der Bundesrat billigte am 15.5.2020 ei-

nen Gesetzesbeschluss des Bundestages, 

bei dem Verbesserungen beim Elterngeld 

vorgesehen sind.  

 

Aufschub der Elterngeldmonate: El-

tern, die in systemrelevanten Branchen 

und Berufen arbeiten, dürfen ihre Eltern-

geldmonate aufschieben. Die Pflicht 

diese bis zum 14. Lebensmonat des Kin-

des zu nehmen, entfällt in diesen Fällen. 

 

Geringerer Verdienst wird nicht be-

rücksichtigt: I. d. R. bestimmt sich die 

Höhe des Elterngeldes anhand des durch-

schnittlichen Nettoeinkommens der 12 

Monate vor der Geburt. Erhalten Eltern 

aufgrund der Corona-Pandemie ein ge-

ringeres Einkommen, z. B. wegen der 

Freistellung zur Kinderbetreuung oder 

dem Kurzarbeiter- oder gar Arbeitslosen-

geld, werden Monate, in denen der Ver-

dienst wegen der Krise geringer als sonst 

ausfällt, nicht mitgerechnet. 

 

Partnerschaftsbonus: Eltern, die wegen 

der Krise ihre eigentlichen Arbeitszeiten 

nicht einhalten können, verlieren ihren 

Anspruch auf den Partnerschaftsbonus 

nicht.  

 

 

5. Streitige Arbeitshilfe des Bun-
desfinanzministeriums zur Kauf-
preisaufteilung 
 

Im Veranlagungsjahr der erstmaligen 

Vermietung wird bei der Bearbeitung der 

Einkommensteuererklärung die Bemes-

sungsgrundlage für die Abschreibung für 

Abnutzung (AfA) ermittelt. Diese errech-

net sich aus sämtlichen Anschaffungs-

kosten des Gebäudes, abzüglich des An-

teils für den Grund und Boden. Das Bun-

desministerium der Finanzen (BMF) hat 

zu diesem Zweck eine Arbeitshilfe zur 

Kaufpreisaufteilung veröffentlicht, wel-

che in der Praxis häufig – u. a. auch als 

Schätzungshilfe – genutzt wird. Nun 
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steht eine Entscheidung des Bundesfi-

nanzhofs (BFH) aus, in welcher über die 

Anwendung der Arbeitshilfe entschieden 

wird. 

 

Im zu entscheidenden Fall erwarb eine 

Grundstücksgemeinschaft ein bebautes 

Grundstück und berechnete die Bemes-

sungsgrundlage für die AfA anhand der 

Anschaffungskosten und des Gebäudean-

teils. Das Finanzamt wich bei der an-

schließenden Bearbeitung von dieser Be-

messungsgrundlage anhand der Arbeits-

hilfe zur Kaufpreisaufteilung des BMF 

zu Ungunsten der Steuerpflichtigen ab.  

 

Nach Auffassung der Vermieter steht 

aber der so ermittelte Bodenrichtwert 

nicht im Verhältnis zu der tatsächlichen 

Lage des Grundstücks. Außerdem wür-

den die aktuellen Herstellungskosten des 

Gebäudes nicht angemessen berücksich-

tigt, welche bei entsprechender Anerken-

nung zu einem höheren Gebäudeanteil 

geführt hätten. Die Arbeitshilfe stelle e-

her eine Schätzung der Werte dar, welche 

nicht der Realität entsprechen. 

 

Anmerkung: Darüber hat nun der BFH 

zu entscheiden. Sollten Steuerpflichtige 

in ähnlich gelagerten Fällen ebenfalls 

eine abweichende Bemessungsgrundlage 

ermittelt haben als das Finanzamt anhand 

der Arbeitshilfe berechnet hat, so sollte, 

falls möglich, noch Einspruch eingelegt 

und das Ruhen des Verfahrens beantragt 

werden, bis über den Fall abschließend 

entschieden wurde.  

 

 

6. Musterverfahren zur Doppel-
besteuerung von Renten 
 

In der steuerlichen Fachwelt wird immer 

häufiger die Auffassung vertreten, dass 

die Besteuerung der gesetzlichen Alters-

renten seit Jahrzehnten – durch eine lang-

fristige Doppelbesteuerung – rechtswid-

rig ist. Zu diesem Sachverhalt ist nun-

mehr beim Finanzgericht des Saarlandes 

(FG)  ein weiteres Musterverfahren unter 

dem Aktenzeichen 3 K 1072/20 anhän-

gig.  

 

In dem zu entscheidenden Fall bezieht 

ein Steuerpflichtiger eine gesetzliche Al-

tersrente sowie eine Rente aus der Ver-

sorgungskasse Saarland. Nach seiner An-

sicht liegt eine Doppelbesteuerung bei 

der Einzahlungs- und Auszahlungsphase 

der Beträge vor. Außerdem ist der steuer-

pflichtige Anteil der Rente nicht richtig 

berechnet worden, die Rentenbeträge ge-

hören nicht zu den Sonderausgaben und 

die rückwirkende Anhebung des steuer-

pflichtigen Rentenanteils ist unrechtmä-

ßig. Zudem soll auch entschieden wer-

den, ob mit einer Rente überhaupt eine 

Einkunftsart im Sinne des Einkommen-

steuergesetzes vorliegt, denn es fehlt an 

der Einkunftserzielungsabsicht, da 

grundsätzlich ein Zwang zur gesetzlichen 

Rentenversicherung vorliegt. 

 

Anmerkung: Wie das Verfahren aus-

geht, ist ungewiss. Steuerpflichtige, wel-

che selber von dieser Problematik betrof-

fen sind, sollten das Verfahren offen hal-

ten. 

 
 

7. Verteilung der Maklerkosten 
beim Kauf von Wohnimmobilien 
 

In der Praxis geht die Initiative zur Ein-

schaltung eines Maklers meist vom Ver-

käufer aus und der Käufer hat häufig 

keine ernsthafte Möglichkeit, sich gegen 

eine Übernahme der anteiligen oder sogar 

der vollständigen Maklerprovision zu 

wehren. In Zukunft gilt: Die Abwälzung 

der gesamten Maklerkosten auf den Käu-

fer ist unzulässig. Wer einen Makler be-

auftragt, muss künftig mindestens die 

Hälfte der Maklerprovision selbst tragen. 

Außerdem muss der Käufer seinen Anteil 
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erst zahlen, wenn der Verkäufer seine 

Provisionszahlung nachgewiesen hat. 

 

Erhält der Makler von beiden Parteien ei-

nen Auftrag und soll damit sowohl die In-

teressen des Verkäufers als auch des 

Käufers wahrnehmen, darf er mit beiden 

Parteien nur eine Provision in gleicher 

Höhe vereinbaren. Im Ergebnis tragen 

also beide Seiten jeweils die Hälfte der 

gesamten Provision. Vereinbarungen 

über unterschiedliche Provisionshöhen 

können in diesem Fall nicht wirksam ge-

schlossen werden. 

 

Ferner wird ein Textformerfordernis für 

Maklerverträge über die Vermittlung von 

Kaufverträgen über Wohnungen und Ein-

familienhäuser eingeführt. Ausreichend 

für den Abschluss eines Maklervertrags 

ist dann z. B. eine E-Mail. 

 

 

8. Klausel zur automatischen 
Verlängerung eines Makler-Allein-
auftrags 
 

Der Bundesgerichtshof hat am 28.5.2020 

entschieden, dass einem Immobilienmak-

ler in Allgemeinen Geschäftsbedingun-

gen grundsätzlich ein auf sechs Monate 

befristeter Makleralleinauftrag erteilt 

werden kann, der sich automatisch um je-

weils drei weitere Monate verlängert, 

wenn er nicht innerhalb einer Frist von 

vier Wochen gekündigt wird. 

 

Ein Makleralleinauftrag, mit dem sich 

der Makler zum Tätigwerden verpflichtet 

und durch den der Maklerkunde auf sein 

Recht verzichtet, einen weiteren Makler 

mit der Suche nach geeigneten Vertrags-

partnern zu beauftragen, kann grundsätz-

lich wirksam unter Verwendung von All-

gemeinen Geschäftsbedingungen ge-

schlossen werden. Bei einem solchen 

Makleralleinauftrag kann in Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen auch eine an dem 

Zeitbedarf für eine erfolgversprechende 

Tätigkeit orientierte Mindestlaufzeit ver-

einbart werden. Für den einem Immobili-

enmakler erteilten Alleinauftrag ist eine 

Bindungsfrist von sechs Monaten regel-

mäßig angemessen. Auch eine in Allge-

meinen Geschäftsbedingungen vorge-

sehene automatische Verlängerung 

der zunächst auf sechs Monate verein-

barten Vertragslaufzeit eines Makler-

alleinauftrags um jeweils drei Monate 

bei unterbliebener Kündigung ist 

grundsätzlich unbedenklich. 

 

So wird ein Maklerkunde bei Vereinba-

rung einer ersten Vertragslaufzeit von 

sechs Monaten und von automatischen 

Verlängerungen um jeweils drei Monate 

durch eine in Allgemeinen Geschäftsbe-

dingungen vorgesehene vierwöchige 

Frist zur Kündigung des einfachen Mak-

leralleinauftrags nicht unangemessen be-

nachteiligt. 

 

 

9. Gesetzlicher Unfallversiche-
rungsschutz beim „Home-Office“ 
 

Eine Beschäftigung im „Home-Office“ 

liegt vor, wenn die in der Wohnung des 

Arbeitnehmers gelegenen Arbeitsräume 

aufgrund arbeitsvertraglicher (Indivi-

dual-)Vereinbarungen dauerhaft einge-

richtet sind und er dort im Rahmen seiner 

Arbeit regelmäßig tätig ist. Beschäftigte 

sind zuhause gesetzlich unfallversichert, 

wenn sie in Ausübung ihrer versicherten 

Tätigkeit Betriebswege zurücklegen, um 

ihre häusliche Arbeitsstätte („Home-

Office“) zu erreichen. Dazu wurden zwei 

unterschiedliche Urteile gefällt, die nach-

folgend aufgezeigt werden sollen: 

 

 In einem vom Bundessozialgericht 

(BSG) entschiedenen Fall befanden 

sich die Räumlichkeiten im Keller des 

Wohnhauses. Der Arbeitnehmer hatte 

im Auftrag seines Arbeitgebers eine 

Messe besucht, war zurückgekehrt um 

einen Kunden anzurufen und stürzte 
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beim Aufsuchen der „Home-Office-

Räumlichkeiten“ auf der Kellertreppe 

und verletzte sich. Die Richter des 

BSG kamen hier zu der Auffassung, 

dass es sich um einen versicherten 

Unfall handelt, da sich dieser auf dem 

versicherten Weg zur Arbeit ereig-

nete. Die Grenze „Außentür des Ge-

bäudes“, wo normalerweise der Ar-

beitsweg endet, greift nicht, soweit 

sich Arbeitsstätte und Wohnung des 

Versicherten in einem Haus befinden. 

 

 Gesetzlich unfallversichert sind El-

tern, die ihre Kinder auf dem Weg zur 

Arbeit in den Kindergarten bringen. 

Arbeitet der Arbeitnehmer jedoch im 

Home-Office, fällt der Weg zum Kin-

dergarten bzw. zurück zum Home-

Office nicht in den gesetzlichen Un-

fallversicherungsschutz. Nach einem 

Urteil des LSG Niedersachsen-Bre-

men vom 26.9.2018 kann eine gesetz-

liche Krankenkasse vom Träger der 

Unfallversicherung nicht die Erstat-

tung der Behandlungskosten verlan-

gen, die ihr durch den Sturz ihrer Ver-

sicherten auf dem Rückweg vom Kin-

dergarten, in den sie ihr Kind gebracht 

hat, zurück zum Home-Office ent-

standen sind. 

 

 

10. Elterngeld bei Selbstständigen 
 

Anspruch auf Elterngeld haben Mütter 

und Väter, die ihre Kinder nach der Ge-

burt selbst betreuen und erziehen und 

deshalb nicht mehr als 30 Std./Woche ar-

beiten. In der Höhe orientiert sich das El-

terngeld am laufenden durchschnittlich 

monatlich verfügbaren Erwerbseinkom-

men, welches der betreuende Elternteil in 

den letzten 12 Kalendermonaten vor der 

Geburt des Kindes bzw. vor dem Beginn 

der Mutterschutzfrist erhalten hat. Es be-

trägt mindestens 300 € und höchstens 

1.800 €. 

 

In einem vom Bundessozialgericht ent-

schiedenen Fall beantragte ein als Selbst-

ständiger arbeitender Vater eines am 

30.11.2015 geborenen Kindes Eltern-

geld. Im Jahr 2014 hatte er negative Ein-

künfte und im Jahr 2015 positive. Für die 

Berechnung des Elterngeldes wurde das 

Jahr 2014 hergenommen, sodass dem Va-

ter Elterngeld in Höhe von 300 €/mtl. ge-

zahlt wurden.  

 

Bei Einkommen aus selbstständiger Tä-

tigkeit bemisst sich das Elterngeld grund-

sätzlich auch dann nach dem Einkommen 

im letzten abgeschlossenen Veranla-

gungszeitraum vor der Geburt des Kin-

des, wenn die berechtigte Person mit ih-

rer Tätigkeit nur Verluste erzielt. Die 

Festlegung unterschiedlicher Bemes-

sungszeiträume für das Elterngeld bei 

Einkommen aus nicht selbstständiger Tä-

tigkeit einerseits und Einkommen aus 

selbstständiger Tätigkeit andererseits 

verstößt nicht gegen den allgemeinen 

Gleichheitssatz des Grundgesetzes. Die 

Zahlung des Elterngeldes in Höhe von 

300 € war demnach richtig. 

 

 

11. Rückforderung regelmäßiger 
Sparzahlungen an Kinder bzw. En-
kelkinder durch Sozialhilfeträger 
 

Das Oberlandesgericht Celle hat am 

13.2.2020 entschieden, dass über meh-

rere Jahre monatlich geleistete Zahlun-

gen an Familienangehörige zum Kapital-

aufbau keine „privilegierten Schenkun-

gen“ darstellen und der Sozialhilfeträger 

diese deshalb von den beschenkten Fami-

lienangehörigen zurückfordern kann, 

wenn der Schenker selbst bedürftig wird 

und deshalb Leistungen von einem Sozi-

alhilfeträger bezieht.  

 

In dem der Entscheidung zugrundelie-

genden Sachverhalt hatte eine Großmut-

ter für ihre beiden Enkel nach deren Ge-

burt jeweils ein für 25 Jahre angelegtes 
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Sparkonto eröffnet und darauf über einen 

Zeitraum von ca. elf bzw. neun Jahren je-

weils monatlich 50 € eingezahlt, um für 

die Enkel Kapital anzusparen. Die Groß-

mutter bezog eine Rente von etwa 1.250 

€. Als sie vollstationär in einer Pflegeein-

richtung untergebracht werden musste, 

hatte sie die Zahlungen an ihre Enkel 

zwar bereits eingestellt, die für die Heim-

unterbringung von ihr anteilig zu tragen-

den Kosten konnte sie aber nicht aus ei-

genen Mitteln aufbringen. Deshalb kam 

der Sozialhilfeträger für diese Kosten auf 

und verlangte von den Enkeln die Rück-

zahlung der Beträge, die die Großmutter 

in den letzten zehn Jahren auf die Spar-

konten der Enkel eingezahlt hatte.  

 

Die OLG-Richter gaben dem Sozialhilfe-

träger recht. Weiterhin führten sie aus, 

dass es für den geltend gemachten Rück-

forderungsanspruch nicht darauf an-

kommt, ob es bei Beginn der Zahlungen 

für die Großmutter absehbar war, dass sie 

später einmal pflegebedürftig werden 

würde.  

 

 

12. Förderung von Ausbildungs-
plätzen durch das Corona-Kon-
junktur-Programm 
 

Klein- und Mittelbetriebe (KMU), die ihr 

Ausbildungsplatzangebot 2020 im Ver-

gleich zu den drei Vorjahren nicht verrin-

gern, können für jeden neu geschlossenen 

Ausbildungsvertrag eine einmalige Prä-

mie in Höhe von 2.000 €, die nach Ende 

der Probezeit ausgezahlt wird, erhalten. 

Erhöhen sie ihr Angebot, erhalten sie für 

die zusätzlichen Ausbildungsverträge 

3.000 €. 

 

KMU, die ihre Ausbildungsaktivität trotz 

Corona-Belastungen fortsetzen und Aus-

bilder sowie Auszubildende nicht in 

Kurzarbeit schicken, können eine Förde-

rung erhalten. KMU, die die Ausbildung 

im Betrieb nicht fortsetzen können, sol-

len die Möglichkeit einer vorübergehen-

den geförderten betrieblichen Verbund- 

oder Auftragsausbildung erhalten.  

 

Die Details der Durchführung einer sol-

chen Verbund- oder Auftragsausbildung 

werden im Rahmen der Allianz für Aus- 

und Weiterbildung erörtert. Weiterfüh-

rende Informationen finden Sie unter 

dem Link: https://www.aus-und-weiter-

bildungsallianz.de. Betriebe, die zusätz-

lich Auszubildende übernehmen, die we-

gen Insolvenz ihres Ausbildungsbetriebs 

ihre Ausbildung nicht fortsetzen können, 

erhalten eine Übernahmeprämie. 

 

 

13. Überbrückungshilfen durch 
das Corona-Konjunktur-Programm 
 

Der Koalitionsausschuss hat am 3.6.2020 

in einem 57 Punkte umfassenden Eck-

punktepapier das Ergebnis der Verhand-

lungen zu einem Konjunkturprogramm, 

das die Auswirkungen der Corona-Pan-

demie überwinden und Investitionsan-

reize fördern soll, bekannt gegeben. 

 

Dort wurde u. a. auch eine Überbrü-

ckungshilfe für Klein- und Mittelunter-

nehmen festgelegt, die wie folgt aussehen 

soll: 

 

Für die durch die Corona-Pandemie be-

dingten Umsatzausfälle wird eine Über-

brückungshilfe für die Monate Juni bis 

August 2020 aufgelegt. Die Überbrü-

ckungshilfe gilt branchenübergreifend, 

wobei den Besonderheiten der besonders 

betroffenen Branchen wie Hotel- und 

Gaststättengewerbe, Caterer, Kneipen, 

Clubs und Bars, als Sozial-unternehmen 

geführte Übernachtungsstätten wie Ju-

gendherbergen, Schullandheime, Träger 

von Jugendeinrichtungen des internatio-

nalen Jugendaustauschs, Einrichtungen 

der Behindertenhilfe, Reisebüros, Profi-
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sportvereinen der unteren Ligen, Schau-

stellern, Unternehmen der Veranstal-

tungslogistik sowie Unternehmen im Be-

reich von Messeveranstaltungen ange-

messen Rechnung getragen werden soll. 

 

Antragsberechtigt sind Unternehmen, de-

ren Umsätze Corona-bedingt in April und 

Mai 2020 um mindestens 60 % gegen-

über April und Mai 2019 rückläufig ge-

wesen sind und deren Umsatzrückgänge 

in den Monaten Juni bis August 2020 um 

mindestens 50 % fortdauern. Bei Unter-

nehmen, die nach April 2019 gegründet 

worden sind, sind die Monate November 

und Dezember 2019 heranzuziehen. 

 

Erstattet werden bis zu 50 % der fixen 

Betriebskosten bei einem Umsatzrück-

gang von mindestens 50 % gegenüber 

dem Vorjahresmonat. Bei einem Umsatz-

rückgang von mehr als 70 % können bis 

zu 80 % der fixen Betriebskosten erstattet 

werden. Der maximale Erstattungsbetrag 

beträgt 150.000 € für drei Monate.  

 

Bei Unternehmen bis zu 5 Beschäftigten 

soll der Erstattungsbetrag 9.000 € und bei 

Unternehmen bis zu 10 Beschäftigten 

15.000 € nur in begründeten Ausnahme-

fällen übersteigen. Die geltend gemach-

ten Umsatzrückgänge und fixen Betriebs-

kosten sind durch einen Steuerberater o-

der Wirtschaftsprüfer zu prüfen und zu 

bestätigen. Überzahlungen müssen zu-

rückerstattet werden. 

 

Die Antragsfristen enden jeweils spätes-

tens am 31.8.2020 und die Auszahlungs-

fristen am 30.11.2020. Inwieweit es bei 

diesen Fristen bleibt, muss aus organisa-

torischen Gründen infrage gestellt wer-

den. 

 

 

 

 

14. Erleichterungen in der Wis-
senschaft während der Corona-
Pandemie 
 

Am 15.5.2020 billigte der Bundesrat ei-

nen Gesetzesbeschluss der Bundesregie-

rung, der für Wissenschaftlerinnen und 

Wissenschaftler an Hochschulen die Ver-

längerung ihrer Verträge einräumt. 

 

Verlängerung von Zeitverträgen: Danach 

können die vertraglichen Höchstbefris-

tungsgrenzen für wissenschaftliches und 

künstlerisches Personal in einer Qualifi-

zierungs-phase um die Zeit verlängert 

werden, in der es pandemiebedingte Ein-

schränkungen des Wissenschaftsbetriebs 

gibt. Entsprechende Beschäftigungsver-

hältnisse können bis zu 6 Monaten ver-

längert werden – vorausgesetzt sie beste-

hen zwischen dem 1.3. und 30.9.2020.  

 

Anreize für BAföG-Empfängerinnen und 

-Empfänger: Arbeiten Empfänger von 

BAföG in einer Branche oder in einem 

Beruf, der zur Eindämmung der Pande-

mie beiträgt, können sie ihren BAföG-

Satz ohne Abzüge aus den Einnahmen für 

diese Tätigkeit aufstocken. Die Regelun-

gen treten rückwirkend zum 1.3.2020 in 

Kraft. 

 

 

15. Radfahrer – Mindestabstand 
von 50 cm zu geparkten Fahrzeu-
gen  
 

Wenn die Kollision eines Fahrradfahrers 

mit der geöffneten Fahrertür im unmittel-

baren Zusammenhang mit dem Öffnen 

der Fahrertür erfolgte, spricht dies dafür, 

dass der Pkw-Fahrer den Unfall verur-

sacht hat. 

 

Ein die Alleinhaftung des Pkw-Fahrers 

ausschließendes Mitverschulden des 

Radfahrers kann in einem zu geringen 

seitlichen Abstand des Fahrradfahrers 

zum geparkten Pkw liegen. Je nach den 

mailto:oldenburg@kgjw.de
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*** Fachberater Gesundheitswesen  
     IBG / HS Bremerhaven 
 
 

Kooperationen: 
* Rechtsanwalt in Kranz & Kollegen  
Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Olden-
burg 
 
** Wirtschaftsprüfer in  
ACUS Klemm & Partner mbB Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft, Oldenburg 

 

 

örtlichen Verhältnissen sollte dieser min-

destens 50 cm betragen. 

 

Die Darlegungs- und Beweislast für eine 

ein Mitverschulden begründende Unter-

schreitung des Seitenabstandes eines 

Fahrradfahrers zu einem geparkten Pkw 

obliegt dem Pkw-Fahrer. 

 

 
 

Alle Beiträge sind nach bestem Wissen zusammengestellt. Eine Haftung für deren Inhalt kann jedoch nicht über-
nommen werden. Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

 

  

 Fälligkeitstermine Fällig am 

Umsatzsteuer (mtl.), Lohn- u. Kirchenlohnsteuer,  
Soli.-Zuschlag (mtl.) 
 

10.7.2020 

Sozialversicherungsbeiträge 29.7.2020 

 

  

 Basiszinssatz 
 nach § 247 Abs. 1 BGB maßgeblich  
 für die Berechnung von Verzugszinsen 

 seit 1.7.2016 = - 0,88 % 

 1.1.2015 – 30.6.2016 = - 0,83 % 
 1.7. – 31.12.2014 = - 0,73 % 
 1.1. – 30.6.2014 = - 0,63 % 

 

Ältere Basiszinssätze finden Sie im Internet unter: http://www.bun-
desbank.de/Basiszinssatz 

  

  

 Verzugszinssatz ab 1.1.2002: 
 (§ 288 BGB) 

Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern: 

Basiszinssatz + 5 Prozentpunkte 
Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern 

(abgeschlossen bis 28.7.2014): Basiszinssatz + 8 Prozent-
punkte 
(abgeschlossen ab 29.7.2014): Basiszinssatz + 9 Prozent-

punkte 
zzgl. 40 € Pauschale 

 

  

 Verbraucherpreisindex 
 (2015 = 100) 

2020: Mai = 106,0; April = 106,1; März = 105,7; Februar = 

105,6; 
Januar = 105,2 
2019: Dezember = 105,8; November = 105,3; Oktober = 

106,1;  
September = 106,0; August = 106,0; Juli = 106,2; Juni = 
105,7 

 
Ältere Verbraucherpreisindizes finden Sie im Internet unter:  

https://www.destatis.de - Konjunkturindikatoren - Verbraucherpreisindex 
  

mailto:oldenburg@kgjw.de
http://www.bundesbank.de/Redaktion/DE/Standardartikel/Bundesbank/Zinssaetze/basiszinssatz.html
http://www.bundesbank.de/Redaktion/DE/Standardartikel/Bundesbank/Zinssaetze/basiszinssatz.html
https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/Indikatoren/Konjunkturindikatoren/Preise/pre110.html

